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Der Tiroler Landtag hat in seiner Sitzung vom 27. Juni 2018 den beiliegenden Gesetzesbeschluss mit der 

verfassungsmäßigen Mehrheit beschlossen. 

Gemäß Art. 97 Abs. 2 B-VG werden der Gesetzesbeschluss in einer Ausfertigung mit der 

Beurkundungsklausel im Original und eine beglaubigte Abschrift des Landtagssitzungsprotokolls mit der 

Bitte vorgelegt, die Zustimmung der Bundesregierung zur Kundmachung zu erwirken. 

Die Notwendigkeit einer Zustimmung nach Art. 97 Abs. 2 B-VG ergibt sich insbesondere unter Hinweis auf 

Art. 113 Abs. 4 B-VG aus den Übertragungen von Zuständigkeiten bzw. Mitwirkungsrechten auf die 

Bildungsdirektion 

- bei den Zuschüssen des Landes Tirol zu den Kosten der Schülerbeförderung, der Gewährung der 

Beiträge des Landes zu den Sonderschulen und der Beihilfen zu den Kosten für die Unterbringung und 

die Verpflegung von Schülern; 

- betreffend die Ausübung der Diensthoheit über die Lehrer für land- und forstwirtschaftliche Berufs- und 

Fachschulen, die auch die Bestellung der erforderlichen Sicherheitsvertrauenspersonen und der Erst-

Helfer für land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen umfasst, und die Entsendung von 

Mitgliedern in die Leistungsfeststellungs- und Disziplinarkommission. 

Zur Information wird ein Exemplar der Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage angeschlossen. 

Im Hinblick auf das Inkrafttreten von Teilen des Gesetzesbeschlusses mit 1. September 2018 (vgl. dessen 

Art. 14) wird höflich ersucht, der Kundmachung vorzeitig zuzustimmen. 

Anlage 

 

Der Landeshauptmann: 

 

Günther Platter 
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